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Prümmer will in der Neuauflage ſeines 5

Uuerſt 1909 erſchienenen

Handbuches eine vollſtändige, ſchulgemäße Darſtellung des geltenden V  en
rechtes Ium engſten Anſchluß den Kodex bieten. QArum iſt te.
einteilung des neuen Geſetzbuches bis ins einſte beibehelten, die te und
Kapitel folgen mit enſelben Nummern und Ueberſchriften wie im odex,
ſe das Sachregiſter iſt wörtlich aus dem Kodex herübergenommen. Die
Darſtellung iſt weſentlich rechtsdogmatiſch, in Fragen und Antworten nach
Katechismusart gefaßt och ird die der wichtigeren Rechts⸗—
inſtitute und hie und da eine dogmatiſche oder ethiſche Grundlegung
Ort und Stelle vorausgeſchickt Vorangeſtellt iſt ein Verzeichnis der CU

5230 tenderen Kirchenrechtsſchriftſteller und ihrer Werke Von Literaturangaben
den einzelnen Abſchnitten iſt abgeſehen. Das Buch will vor em ein

Schulbuch ſein. Als olches iſt es vortrefflich. Ueberſichtlichkeit und arhei
ind mit Kürze und Vollſtändigkei lücklich vereint. Es iſt der ſchüulgemäß2 ergerichtete odex Die Ausſtattung iſt

Linz Dir W Groſam
Die kirchlichen und weltlichen Rechtsbeſtimmungen für Orden
und Kongregationen. Von Auguſtin rn J. Profeſſor der
Theologie in Weidenau. Zweite unter Berückſichtigung des EX
Juris Canoniei neu bearbeitete Auflage 211) aderbon

1919, Ferdinand Schöningh. Geb. M. 3.60
Ein kleines, ehr zu empfehlendes Büchlein vielem er hat der

erfaſſer m Kürze alle Beſtimmungen ber das echt der Religioſen ge
ſammelt Die au liefert natürlich der neue odex, deſſen Erſcheinen
eine völlige Umarbeitung der erſten Auflage nötig machte, aber es 1 auch
vieles von früheren Verordnungen ſehr gut verwertet, WS dem alten
Praktiker, der ſchon für ſo manche Frauenkongregation die atuten ent
worfen hat, nützlich ien. So ſind die für die Gründung von

Kongregationen veröffentlichten Normen vom Juli 1901 fleißig benützt
9, 1 . 110 w.) und ebenſo auch andere früher gegebene Be⸗

timmungen (3 über den ttus der Gelübdeablegung 35), die ent
weder noch indend oder doch als Richtlinien nützlich ſind Hie nd da
merkt man die häufige Be  äftigung mit Frauenkongregationen QAus dem
Stil heraus, enn dem Verfaſſer auch bei Beſtimmungen, die für
alle gelten der Ausdruck „Schweſter“ unterläuft (vgl 34) In das
EeL  en ſind auch die einſchlägigen atzungen Qus dem Prozeß und T
recht ganz kurz, aber gut hinein verarbeitet. Die Abteilung über Tertiaren
und fromme Vereine nthält einiges über die dieſen zukommenden Abläſſe
und ſogar die Formel Ur die Generalabſolution, WwS für alle Beichtväter
von erttaren nützlich iſt

Ein un für eine dritte Auflage möge rlaubt ſein Es wäre gut,
auf 8ur Beſtimmung über die Dauer des Noviziates hinzuzufügen,
daß die alte ege „Dies Ultimus COeptus DPrO cCOmpleto habeatur“
CaI. auf das Noviziat nicht anwendbar iſt Die kurze Erfahrung ſeit
Erſcheinen des odey hat bereits gezeigt, daß gut iſt, darauf aufmerkſam

machen, damit nicht viele m Gefa kommen, die Gelübde ungültig ab
zulegen. Ein gutes alphabetiſches Sachregiſter würde das Nachſchlagen
ungemein erleichtern. Univ.⸗Prof. Führichn  ruck


